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Dr. iur. Daniel Hunkeler

Anstrengungen zur Verbesserung des Unternehmenssanierungsrechts in der Schweiz und in 
Deutschland

Sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland werden Anstrengungen für eine Verbesserung des 
Unternehmenssanierungsrechts unternommen. Der Autor orientiert über den Stand der Arbeiten.

[Rz 1] Das Bundesamt für Justiz prüft zurzeit weitere Vorbereitungsarbeiten für ein revidiertes Sanierungsrecht, 
nachdem bereits im Frühling 2005 ein erster Expertenbericht erstellt worden war. Das deutsche Bundeskabinett hat 
soeben den Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenzrechts für Unternehmen beschlossen. Das 
Gesetz vereinfacht das deutsche Insolvenzverfahren und gibt Impulse für eine wirtschaftliche Betätigung trotz 
Eintritt des Insolvenzfalls.

[Rz 2] Nach dem Niedergang der «Swissair» setzte das Bundesamt für Justiz im Sommer 2003 eine Expertengruppe 
ein, mit dem Auftrag, als «Groupe de refléxion» den Reformbedarf des schweizerischen Insolvenzrechts abzuklären.
1 Insbesondere sollte geprüft werden, ob und inwieweit das gerichtliche Nachlassverfahren weiter in Richtung 
Sanierungsverfahren zu entwickeln ist, welche Schnittstellen des Sanierungsrechts mit dem materiellen Recht 
allenfalls einer Neuregelung bedürfen, und ob die Einführung eines sog. Konzerninsolvenzrechts wünschbar und 

2möglich ist. Die Expertengruppe legte ihren Bericht im Frühling 2005 vor. Der Bericht kam im Wesentlichen zum 
Ergebnis, dass das schweizerische Sanierungsrecht keiner grundlegenden Reform bedarf, dass es in Einzelpunkten 

3indes durchaus verbesserungswürdig ist. Zurzeit prüft das Bundesamt für Justiz, in welchem Rahmen und mit 
welchem Zeithorizont das Projekt weiterverfolgt wird, und es hat zu diesem Zweck eine weitere Sitzung mit der 
Expertengruppe einberufen.

[Rz 3] Am 28. Juni 2006 hat das deutsche Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des 
Insolvenzrechts für Unternehmen beschlossen. Das Gesetz vereinfacht das deutsche Insolvenzverfahren und gibt 
Impulse für eine wirtschaftliche Betätigung trotz Eintritt des Insolvenzfalls. Fortführung und Sanierung von 
Unternehmen sollen Vorrang haben vor einer Liquidation, sofern Sanierungsaussichten bestehen. Vorläufige 
Insolvenzverwalter erhalten bessere Möglichkeiten, um die Betriebsmittel eines Unternehmens zusammenzuhalten. 
Eigeninitiative wird gefördert, indem dem Schuldner Anreize geben werden, trotz der Insolvenz eine selbstständige 
Tätigkeit aufzunehmen. Schliesslich sieht der Gesetzentwurf eine Reihe von Verfahrenserleichterungen vor, durch 
die Insolvenzverfahren insbesondere im Interesse der Gläubiger einfacher und schneller abgewickelt werden können.
4

Dr. iur. Daniel Hunkeler, LL.M., ist Rechtsanwalt bei Schumacher Baur Hürlimann, Zürich und Baden. Er wirkt 
auch mit bei der Unternehmenssanierungsfirma diligentia AG, Zürich.
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Mitglieder der Expertengruppe waren (in alphabetischer Reihenfolge): Monique Albrecht, Rechtsanwältin, 
Bundesamt für Justiz, Bern; Dominik Gasser, Bundesamt für Justiz, (Präsident); Dr. Daniel Hunkeler, 
Rechtsanwalt, LL.M., Zürich; Dr. Franco Lorandi, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich; Prof. Dr. Isaak Meier, Zürich; 
Prof. Dr. Henry Peter, Genève; Prof. Dr. Daniel Staehelin, Advokat, Basel; lic. iur. Karl Wüthrich, Rechtsanwalt, 
Zürich.

2
Der Bericht ist zwischenzeitlich im Internet veröffentlicht: 
www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/SchKG.html.

3
Bericht, S. 1 ff. (vgl. Fn. 2 hievor).

4
Einzelheiten dazu finden sich in der Pressemitteilung des deutschen Bundesministeriums der Justiz vom 28. Juni 
2006.
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